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Wien, 29. November 2023                                                             
 
 
Vereinbarung und Information  
 
betreffend eine beabsichtigte Mobilitätsmaßnahme IFYE Jugendaustausch 
 
Die Vereinbarung erfolgt zwischen der Landjugend Österreich mit Sitz in Schauflergasse 6, 1015 
Wien, nachstehend Serviceeinrichtung genannt, 
 
und  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Name, Adresse, Geb.-Datum) 
welche/r im Folgenden IFYE Jugendaustauschteilnehmer genannt wird. 
 
Die beiden oben stehenden Parteien vereinbaren wie folgt: 
 
Art. 1: Vertragsgegenstand  
 
 
lit. a  
Dieser Vereinbarung liegt die Absicht der Absolvierung eines IFYE Jugendaustausches zugrunde.  
 
 
lit. b 
Die Serviceeinrichtung (Landjugend Österreich) übernimmt folgende Verpflichtungen: 
 Im Falle der Zusage zur Teilnahme am IFYE Jugendaustausch, Herstellung eines Kontaktes mit 

der zuständigen Partnerorganisation im ausgewählten Zielland zum Zweck der Namhaftmachung 
von Gastfamilien. 

 Die Durchführung eines Outgoingseminars oder -treffens zur Information der IFYE 
Jugendaustauschteilnehmer vor dem geplanten Auslandsaufenthalt. 

 Während der Durchführung der Austauschmaßnahme als Ansprechpartner und 
Informationsdrehscheibe zur Verfügung zu stehen. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich 
festgehalten, dass die Serviceeinrichtung sich wohl dazu verpflichtet, sich nach Kräften und im 
Rahmen der Möglichkeiten der Serviceeinrichtung um die Lösung auftretender Probleme zu 
bemühen, jedoch keine Erfolgsgarantie übernommen wird.  

 Die Serviceeinrichtung führt eine Evaluierung und Bewertung der gesamten gegenständlichen 
Maßnahme auf der Basis der Berichte des/r IFYE Jugendaustauschteilnehmers und der 
Partnerorganisationen durch.  
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Die Serviceeinrichtung übernimmt gegenüber den Genannten keinerlei Verpflichtungen mit 
Ausnahme der unter lit. b genannten.  
 

lit c  
Der/Die IFYE Jugendaustauschteilnehmer übernimmt folgende Verpflichtungen:  
 Zur Teilnahme am Outgoingseminar oder -treffen, das von der Serviceeinrichtung abgehalten 

wird. Ein Fernbleiben ist nur bei Vorliegen einer schwerwiegenden Begründung in schriftlicher 
Form zulässig.  

 Die gegenständliche Vereinbarung sowie die weiteren Formulare mit den Angaben zu den 
Reisedetails („Travel Details“), und mögliche sonstige für die Durchführung der 
Austauschmaßnahme notwendige Unterlagen an die Serviceeinrichtung zu senden.  

 Die Gesetze und Richtlinien der aufnehmenden Partnerorganisation, die für sie geltenden 
Vorschriften und einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Im Falle des 
Zuwiderhandelns muss mit der vorzeitigen Beendigung des Jugendaustausches und einer 
unverzüglichen Heimreise auf Kosten des Jugendaustauschteilnehmers gerechnet werden.  

 Die Serviceeinrichtung vorab und so schnell wie möglich zu verständigen, falls vor Beginn des 
Austausches ein Rücktritt von der Austauschmaßnahme erfolgt.  

 Einen Reisebericht zu verfassen und gemeinsam mit dem ausgefüllten Feedbackbogen binnen  
2 Wochen nach Ende des Auslandsaufenthaltes der Serviceeinrichtung zu übermitteln. 

 Nach Kräften an der erfolgreichen Durchführung der gegenständlichen Austauschmaßnahme 
mitzuwirken und die Gesetze und Regelungen des Gastlandes zu achten und zu befolgen. 

 
Art. 2: Finanzierung  
 
Der IFYE Jugendaustauschteilnehmer verpflichtet sich, sämtliche mit der gegenständlichen 
Austauschmaßnahme verbundenen Kosten (Reisekosten, Versicherung, etwaige Programmgebühren) 
zu übernehmen.  
 
Art. 3: Haftungsverzicht 
Sofern weder grobe Fahrlässigkeit noch vorsätzliches Handeln vorliegen, verzichten die 
Vertragspartner auf allfällige Schadenersatzforderungen, die sich aus Verletzungen der 
übernommenen vertraglichen Verpflichtungen ergeben.  
 
Art. 4: Schriftlichkeitsgebot 
Änderungen und Zusätze zu der gegenständlichen Vereinbarung haben in schriftlicher Form zu 
erfolgen.  
 
Art. 5: Datenschutzgrundverordnung 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, 
etc.)  sowie die von mir angegebenen sensiblen Daten (religiöse Überzeugung, biometrische Daten, 
Gesundheitsdaten) verarbeitet werden.  
 
Für die Serviceeinrichtung      IFYE Jugendaustauschteilnehmer: 
 Landjugend Österreich:                                                         

 
 


